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SGK-Bundesdelegiertenkonferenz 
 
Kommunen stärken - Zukunft schaffen" unter diesem 
Motto fand am 15./16. Februar 2013 im Congress Cent-
rum Würzburg die 15. ordentliche Delegiertenversamm-
lung der Bundes-SGK statt.  
Zahlreiche prominente Redner nahmen an der Konferenz 
teil; so konnten wir unseren Kanzlerkandidaten Peer 
Steinbrück, den SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel, 
den Münchner Oberbürgermeister Christian Ude u. a. 
sozusagen einmal life und in Farbe erleben.  
 
Ein weiterer Höhepunkt war natürlich die Wahl des neu-
en Vorstands. Der bisherige Vorsitzende Stephan Weil 
kandidierte nicht wieder. Er wird sich künftig ganz auf 
sein Amt als Ministerpräsident von Niedersachsen kon-
zentrieren.  
Als neuer SGK-Bundesvorsitzender wurde Norbert Bude, 
Oberbürgermeister von Mönchengladbach, gewählt.  
Für die SGK M-V hatten wir erneut Jürgen Kanehl als 
einen der stellvertretenden Vorsitzenden „ins Rennen“ 
geschickt. 
Auch er konnte einen Wahlerfolg verbuchen. 
 

 
Unsere Delegation mit Jürgen Kanehl 

 
Inhaltliche Schwerpunkte der verabschiedeten Anträge 
sind:  
"Zukunft der Kommunalfinanzen", Verkehrspolitik, Ar-
beitsmarktpolitik, "Entwicklungschancen ländlicher Räu-
me", Energiewende und lokale Demokratie. 
 
In einem Leitantrag zur Zukunft der Kommunalfinan-
zen hat die Bundes-SGK Eckpunkte für ein Konzept der 
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SPD formuliert, die aus kommunaler Sicht für die neue Legislaturperiode ab Ende 2013 
entscheidend sind. Eine wichtige Grundlage bildet der vom SPD-Konvent im Juni 2012 be-
schlossene Investitions- und Entschuldungspakt. Hierbei kommt einer weiteren Entlastung 
der Kommunen bei den Sozialausgaben zentrale Bedeutung zu. 
Auf kommunaler Ebene besteht ein erheblicher Investitionsstau im Bereich der technischen 
Infrastruktur. Dabei spielt die Verkehrsinfrastruktur eine besonders wichtige Rolle. Ein wei-
terer Leitantrag wurde deshalb zur Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrspolitik  
und der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur  beschlossen. 
 
Ein Antrag zur Arbeitsmarktpolitik zielt auf eine Weiterentwicklung des SGB II  und den 
Ausbau einer sozial- und arbeitsmarktpolitischen Grundsicherung ab. Hierin wird auch die 
Forderung nach einem sozialen Arbeitsmarkt, der einer nach wie vor zu großen Zahl von 
Langzeitarbeitslosen neue Perspektiven auf Beschäftigung und gesellschaftliche Integration 
bieten soll, abgebildet. 
 
Ein weiterer Antrag nimmt die Ergebnisse der Fachkonferenz "Entwicklungschancen 
ländlicher Räume " auf und entwickelt sie weiter. Er zielt auf strukturschwache und vom 
demografischen Wandel in besonderer Weise betroffene Räume ab und enthält den An-
spruch auf gleichwertige Lebensverhältnisse sowie das Erfordernis, knappere Ressourcen 
effizienter und wirkungsvoller zu verteilen. Voraussetzung dafür sei eine flexiblere Struktur-
politik, die auf Anreizstrukturen und Engagement vor Ort setzt. 
 
Der Antrag zur Energiewende  beschäftigt sich mit den damit verbundenen Möglichkeiten 
für die Kommunen, zeigt aber auch ihre Verantwortung auf. Er richtet sich an Bund und 
Länder und fordert sie auf, ihren Aufgaben der Steuerung und Koordinierung in der Ener-
giewende nachzukommen und den regulatorischen Rahmen so anzupassen, dass dieses 
Projekt gelingt und die notwendige kommunale Mitwirkung ermöglicht wird. 
 
Der Antrag „Lokale Demokratie“  stellt sich der Frage, wie die Herausforderungen in der 
Sozial-, Wirtschafts-, Energie- und Umweltpolitik vor dem Hintergrund schwieriger finanziel-
ler Rahmenbedingungen gemeistert werden können. Dabei werden insbesondere die Rolle 
der neuen Medien, neue Beteiligungsformen und der Anspruch einer transparenteren und 
offeneren Kommunalpolitik in den Fokus genommen. 
 
Initiativanträge lagen zu der von der EU geplanten Ausschreibungspflicht für die Wasser-
wirtschaft sowie für „Handlungsfelder eines Aktionsplans Wohnen“ vor. 
Auf der Homepage der Bundes-SGK werden alle Beschlüsse im Volltext eingestellt. 
 
M. T. 
 
 

SGK - Änderungsanträge zum Leitantrag der SPD 
 
Auf dem letzten Landesparteitag der SPD wurde der SGK durch eine Satzungsänderung 
das Antragsrecht eingeräumt. Davon haben wir nun Gebrauch gemacht und für den Leitan-
trag der SPD zum Parteitag am 15./16. März 2013 für die Kapitel „Gute Arbeit“, „Neue 
Energien“, „Starke Familien“ und „Weltoffenes Land“ Ergänzungsanträge eingereicht, die 
den jeweiligen kommunalpolitischen Bezug herstellen. Sie sind nachfolgend abgedruckt. 
Wir bitten alle Delegierten um Unterstützung dieser Anträge. 
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Änderungsanträge der SGK M-V zum Leitantrag der SPD  
für den Landesparteitag am 16./17.03.2013 

 
 
Kapitel 1 – Gute Arbeit 
In Zeile 38 unter dem Unterthema "Arbeitsmarkt aktiv gestalten" wird Folgendes ergänzt: 
Sie (gemeint sind die Langzeitarbeitslosen) werden im Gegenteil auf dem Arbeitsmarkt ge-
braucht. Eingliederungsmaßnahmen sind für sie oft aufwendiger und benötigen längere 
Zeit. Gerade deswegen brauchen die Jobcenter und ihre Träger, nämlich die Agentur für 
Arbeit und die Landkreise bzw. kreisfreien Städte, ausreichend Mittel, um die Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt zu finanzieren. 
 
Kapitel 3 – Neue Energien 
Nach Zeile 37 wird Folgendes ergänzt: 
Die Kommunen sind für die Umsetzung der Energiewende als Partner unverzichtbar. 
Kommunen selbst sowie ihre Gesellschaften bzw. Zweckverbände setzen z. B. Investitio-
nen in bestehende bzw. den Bau moderner neuer Energieanlagen um. Kommunen und ihre 
Gesellschaften (Stadtwerke) oder Verbände können sich zur Umsetzung wichtiger Projekte 
auch zusammenschließen. Sie sind darin umfassend zu unterstützen und zu beraten. Mit-
hilfe der Kommunen ist es überdies möglich, Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende 
stärker zu beteiligen. 
 
Kapitel 4 - Starke Familien 
Nach Zeile 20 wird angefügt: 
Kommunen sind die Orte, wo Familien leben, dessen sind wir uns bewusst. Deshalb müs-
sen wir dafür sorgen, dass unsere Kommunen handlungsfähig bleiben, damit kommunale 
Dienstleistungen für Familien, gerade auch im freiwilligen Bereich, ausreichend angeboten 
werden können und insofern die Kommunen familienfreundlich bleiben. 
 
Kapitel 7 - Weltoffenes Land  
In Zeile 18 wird nach „verringern“ angefügt: 
Gemeinden sind die Keimzellen der Demokratie. Gestaltungsspielräume im Wirkungskreis 
der kommunalen Ebene wirken rechtsextremistischer „Kümmerpolitik“ entgegen. Sie gilt es 
zu erhalten und weiter auszubauen. 
 
F. d. R. i. S. d. P. 

 
Martina Tegtmeier 
Landesgeschäftsführerin 

MECKLENBURG- 

VORPOMMERN 
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Fachkonferenz der SGK „Inklusion in Kita und Schule “ 
 
Am 22. März führen wir eine Fachkonfe-
renz zur Inklusion in Kita und Schule 
durch. 
Diese Veranstaltung wird in Kuhs bei 
Güstrow stattfinden. Die Einladungen da-
zu werden Ende Februar versandt. 
 
In der letzten Legislaturperiode wurden 
die Weichen für einen Inklusionsansatz in 
Mecklenburg-Vorpommern gestellt, der 
insbesondere die Schulen mit ihren Lehre-
rinnen und Lehrern schlichtweg überfor-
dert hat. 
Im Januar 2012 wurde daher durch den 
jetzigen Minister für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern, 
Mathias Brodkorb, eine Expertenkommis-
sion “Inklusive Bildung in Mecklenburg-
Vorpommern bis 2020“ berufen. 
Ihr Auftrag war es, bis zum 30. Oktober 
2012 eine Konzeption für die zukünftige 
Gestaltung und schrittweise Umsetzung 
eines inklusiven Bildungssystems in 
Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 
2020 zu erarbeiten. 
Die Leitung der Expertenkommission wur-
de Frau Prof. Dr. Katja Koch, Universität 
Rostock, übertragen. 

Im Januar wurde der Bericht dem Bil-
dungsausschuss des Landtags vorge-
stellt. Das darin vorgestellte Inklusions-
modell sieht vor, langfristig Kinder mit und 
ohne Benachteiligungen gemeinsam zu 
unterrichten. Damit dies gelingen kann, 
hält die Expertenkommission fünf Maß-
nahmen zur Umsetzung eines inklusiven 
Bildungssystems für besonders wichtig:  

1. Übergang Kita – Schule:  Die in den 
Kindertageseinrichtungen erhobenen 
Entwicklungsbefunde sollen künftig den 
Schulen für eine bessere Förderung der 
Kinder zur Verfügung gestellt werden 
können, um die Potenziale der alltagsin-
tegrierten Beobachtung und Dokumentati-
on in den Einrichtungen der Frühförde-
rung effektiver zu nutzen.  

2. Schrittweise Auflösung der Förder-
schulen:  Mit Einführung der inklusiven 
Grundschule sollen die Schulen für die 
genannten Förderschwerpunkte zuguns-
ten einer Förderung im gemeinsamen Un-
terricht auslaufen.  

3. Diagnoseunabhängige Stundenzu-
weisungen: Alle Grundschulen sollen für 
6 % aller Schülerinnen und Schüler eines 
Jahrganges eine sonderpädagogische 
Grundausstattung für die Förderung in 
den Förderschwerpunkten LES erhalten. 
Den inklusiv arbeitenden Schulen der Se-
kundarstufe I soll eine schülerbezogene 
Ausstattung nach dem gleichen Prinzip 
zugewiesen werden.  

4. Weiterbildungsprogramm für Lehre-
rinnen und Lehrer: Die Expertenkom-
mission empfiehlt den zeitnahen Ausbau 
einer inklusionsorientierten Fortbildung für 
alle am Prozess beteiligten Akteure. Dies 
betreffe Sonderpädagoginnen und Son-
derpädagogen, alle Lehrkräfte, Personal 
mit sonderpädagogischer Aufgabenstel-
lung, Schulleiterinnen und Schulleiter, Er-
zieherinnen und Erzieher, Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter, Integrationshel-
ferinnen und Integrationshelfer etc.  

5. Anforderungen an die Schulträger: 
Die Expertenkommission empfiehlt pro 
inklusiver Schule zusätzlich mindestens 
drei Räume für Beratungs- und Krisensi-
tuationen bereitzustellen. Ebenso müss-
ten die "Schulen mit spezifischer Kompe-
tenz" angemessen ausgestattet werden.  

Der Link zum gesamten Bericht der Ex-
pertenkommission kann über die Home-
page des Landtags abgerufen werden.  

M. T. 
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Hinweise zur Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkei t von Sitzungen 
kommunaler Vertretungskörperschaften bei der Behand lung 

von Grundstücks- und Vergabeangelegenheiten 
 
(Bekanntmachung des Ministeriums für 
Inneres und Sport vom 19. Dezember 
2012 – II 300 – 172.442 -) 
 
Für die rechtmäßige Verfahrensweise im 
Umgang mit der oben angegebenen 
Thematik werden folgende Hinweise ge-
geben: 
 
1. Grundstücks- und Vergabeangele-

genheiten gehören zu den Themenbe-
reichen, die durch Hauptsatzungsrege-
lungen nach § 29 Absatz 5 der Kom-
munalverfassung oftmals zu Angele-
genheiten erklärt werden, über die 
grundsätzlich in nichtöffentlicher Sit-
zung beraten und beschlossen wird. 
Eine solche Hauptsatzungsregelung ist 
zulässig, weil bei solchen Beratungs-
gegenständen typischerweise  der 
Ausschluss der Öffentlichkeit geboten 
ist. 

 
2. Die Hauptsatzung entbindet aber 

nicht von der Verpflichtung, einzelfall-
bezogen zu prüfen, ob eine öffentliche 
Behandlung der Angelegenheit gebo-
ten ist, weil die in § 29 Absatz 5 der 
Kommunalverfassung normierten Vo-
raussetzungen für einen Ausschluss 
der Öffentlichkeit im konkreten Einzel-
fall unter Umständen nicht vorliegen 
(Beispiel: Grundstücksverkauf einer 
Gemeinde an den Landkreis). 

 
3. Da bei der Frage des Ausschlusses 

der Öffentlichkeit vor  der Behandlung 
des Tagesordnungspunktes entschie-
den werden muss, ob die Gründe für 
einen Ausschluss der Öffentlichkeit 
vorliegen oder nicht, bedarf es einer 
Prognose , ob bei der Beratung der 
Angelegenheit Aspekte zu erwarten 
sind, die in den Schutzbereich des      
§ 29 Absatz 5 der Kommunalverfas-
sung fallen. Erfolgt auf dieser Grund-
lage ein Ausschluss der Öffentlichkeit, 

erweist sich dieser im Nachhinein nicht 
deswegen als rechtswidrig, weil doch 
keine derartigen Aspekte angespro-
chen wurden, und so im Nachhinein 
auch eine öffentliche Behandlung zu-
lässig gewesen wäre. 

 
4. Umgekehrt ist eine öffentliche Be-

ratung und Beschlussfassung auch 
dann zulässig, wenn ungeachtet zu 
erwartender in nichtöffentlicher Sitzung 
zu erörternder Aspekte kein Aus-
schluss der Öffentlichkeit erfolgt, so-
fern die fraglichen Aspekte dann auch 
tatsächlich nicht angesprochen wer-
den. Hier besteht insofern auch eine 
Gestaltungsmöglichkeit der Gemein-
devertretung, auf den rechtlich zuläs-
sigen Öffentlichkeitsausschluss zu 
verzichten – zum Beispiel weil nach 
der Erfahrung in der jeweiligen Ge-
meinde im Regelfall keine Nachfragen 
zu Einzelheiten der Angebote gestellt 
werden. Werden dann doch einmal 
solche Aspekte zur Sprache gebracht, 
muss die Öffentlichkeit allerdings an-
lassbezogen von der schon laufenden 
Beratung ausgeschlossen werden. 
 

5. Bei Vergaben von Bauleistungen 
nach der VOB/A ist es wegen des Feh-
lens einer strikten Geheimhaltungs-
pflicht – entsprechend den Regelun-
gen für den Liefer- und Dienstleis-
tungsbereich (s. § 14 Absatz 2 und 3, 
§ 17 EG Absatz 2 und 3 VOL/A*) – 
vertretbar , die Öffentlichkeit nur aus-
zuschließen, wenn voraussichtlich ver-
trauliche betriebsinterne Fragen, Kal-
kulationsgrundlagen oder Bedenken 
gegen die Fachkunde, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit von Bietern 
erörtert werden. 
 

6. Ungeachtet der in den Vergabevor-
schriften teilweise vorgeschriebenen 
Informations- und Veröffentlichungs-
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vorschriften ist bei Auftragsvergaben 
im Regelfall  ein Ausschluss der Öf-
fentlichkeit zulässig beziehungsweise 
geboten. Dies folgt aus der im Rah-
men der Beratung möglichen Erörte-
rung von Einzelheiten der Angebote 
oder der Bieter, die in den Bereich zu 
schützender Geschäftsgeheimnisse 
fallen. Da über den Zuschlag erst 
durch den Beschluss der Gemeinde-
vertretung entschieden wird, kann im 
Beratungsverlauf ohnehin noch nicht 
verbindlich eingeschätzt werden, wel-
ches Angebot den Zuschlag erhält und 
für welches Angebot demzufolge die 
Geheimhaltungspflicht durch vergabe-
rechtliche Bestimmungen gegebenen-
falls partiell entfällt. Im Beratungsver-
lauf ist demzufolge noch für sämtliche 
Angebote von einem Geheimhaltungs-
bedürfnis auszugehen, dem sich im 
Regelfall (vorbehaltlich der Ausführun-
gen unter Nummer 4 und 5) nur durch 
einen Ausschluss der Öffentlichkeit 
Rechnung tragen lässt. 

 

7. Wird zulässigerweise in nichtöffent-
licher Sitzung beraten, erfolgt auch der 
Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung. 
Eine Differenzierung zwischen (nicht 
öffentlicher) Beratung und (öffentli-
cher) Beschlussfassung wäre zwar 
rechtlich zulässig, ist aber durch den   

§ 29 Absatz 5 der Kommunalverfas-
sung nicht geboten. 

 
 

Quelle: Amtsblatt. M-V 2013 S. 35 
 
 
* Wortlaut der Bestimmungen der Verga-
be- und Vertragsordnung für Leistungen:  
 
§ 14 (2) Die Öffnung der Angebote wird 
von mindestens zwei Vertretern des Auf-
traggebers gemeinsam durchgeführt und 
dokumentiert. Bieter sind nicht zugelas-
sen. Dabei wird mindestens festgehalten: 
 
a) Name und Anschrift der Bieter, 
b) die Endbeträge ihrer Angebote und 

andere den Preis betreffende Anga-
ben, 

c) ob und von wem Nebenangebote 
eingereicht worden sind. 

 
§ 14 (3) Die Angebote und ihre Anlagen 
sowie die Dokumentation über die Ange-
botsöffnung sind auch nach Abschluss 
des Vergabeverfahrens sorgfältig zu ver-
wahren und vertraulich zu behandeln. 
 
§ 17 EG (2) und (3) sind im Wortlaut iden-
tisch. 
 
 

 
 

Gebührenbefreiung für die Erteilung von Führungszeu gnissen 
für ehrenamtlich Tätige 

 
Wie das Bundesamt für Justiz der Haupt-
geschäftsstelle des DStGB mitteilte, hat 
es sich mit dem Bundesministerium des 
Innern darauf geeinigt, dass bei ehren-
amtlich Tätigen von der Erhebung der 
Gebühr für die Erteilung von Führungs-
zeugnissen generell abgesehen werden 
soll und zwar ohne Rücksicht auf die Hö-
he einer gegebenenfalls gezahlten Auf-
wandsentschädigung. Dies gilt auch für 
den kommunalen Verwaltungskostenan-
teil. 

 
Zur Rechtslage: 
Die Erhebung von Gebühren in Justizver-
waltungsangelegenheiten richtet sich 
nach der Justizverwaltungskostenordnung 
(JVKostO). Gem. § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1,  
§ 9 Nr. 3 JVKostO i. V. m. Nrn. 803 und 
804 des Gebührenverzeichnisses sind für 
die Erteilung von Führungszeugnissen 
von der zuständigen Behörde des Bundes 
Gebühren zu erheben. Nach § 12    
JVKostO kann diese Stelle ausnahmswei-
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se, wenn dies mit Rücksicht auf die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Zahlungs-
pflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgrün-
den geboten erscheint, die Gebühren un-
ter die Sätze des Gebührenverzeichnisses 
abzusenken oder von der Erhebung der 
Kosten abzusehen. Die Entscheidung 
über die Gebührenbefreiung hat daher 
das Bundesamt für Justiz als die Behörde 
zu treffen, die auch für die Erhebung der 
Gebühr zuständig ist.  
 

 
 
Nach der Entscheidung des Bundesamtes 
für Justiz ist für die Erteilung von Füh-
rungszeugnissen für ehrenamtlich tätige 
Personen in allen Fällen eine Gebühren-
befreiung zu gewähren. Davon erfasst 
wird auch der kommunale Verwaltungs-

kostenanteil. Eine gesonderte Erhebung 
desselben ist ausgeschlossen. 
Die Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände konnte sich mit ihrem 
Vorschlag, eine vollständige Gebührenbe-
freiung nur für die ehrenamtlich tätigen 
Personen einzuführen, die finanzielle Zu-
wendungen unterhalb der Ehrenamtspau-
schale von 500 € pro Jahr erhalten, nicht 
durchsetzen. 
 
Im Bundesministerium für Justiz wird der-
zeit ein Gesetzentwurf erstellt, der die an-
geordnete Praxis ausdrücklich regeln soll. 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund 
wird das bevorstehende Beteiligungsver-
fahren zum Anlass nehmen, nochmals 
eine ausgewogene Regelung einzufor-
dern, die der Tatsache Rechnung trägt, 
dass in nicht unerheblicher Anzahl Ehren-
amtliche finanzielle Zuwendungen be-
kommen, die gerade zur Deckung der 
Auslagen gezahlt werden, die durch das 
Ehrenamt hervorgerufen werden. 
 

Quelle: Der Überblick, 12/2012, S. 613 
 

 
 

Feuerwehrgebühren - ein mühseliges und ertragsarmes  Drama?  
 
Anlässlich des Urteils des Oberverwal-
tungsgericht für das Land M-V 1. Senat, 
vom 30.11.2011, 1 L 93/08, der das 
grundlegende Urteil des OVG Münster 
vom 13.10.1994 – 9A 780/93 bestätigt, 
soll noch einmal auf die fachlichen und 
rechtlichen Anforderungen zur Berech-
nung von Feuerwehrgebühren eingegan-
gen werden. 

Kommunalen Gebühren1 kommt ange-
sichts der gemeindlichen Finanznot ein 
hoher Stellenwert zu. Sie sind ein bedeu-
tender Faktor der kommunalen Einnah-
mebeschaffung. Eines dieser Einnahme-
potenziale ist das Erheben von Gebühren 
für Einsätze kommunaler Feuerwehren, 
die in der kommunalen Praxis unzu-
reichend ausgeschöpft werden. Häufig 
werden Gebühren erst gar nicht erhoben, 

da die betreffende Gemeinde ihren An-
spruch auf Erhebung der Gebühr über-
haupt nicht erkennt oder keinen Bescheid 
erstellt. Es kommt auch vor, dass die Ge-
bühren zwar erhoben werden, aber nicht-
kassenwirksame kalkulatorische Ab-
schreibungen und Zinsen nicht in die Ge-
bührengestaltung einfließen. Eine häufige 
Praxis ist es, die Gebühren gar nicht erst 
kostenrechnerisch zu kalkulieren, sondern 
sie mit anderen Gemeinden abzustimmen, 
oder es wird ein Mischsatz gebildet, der 
sich aus den Ergebnissen einer Umfrage 
unter den umliegenden Kommunen ergibt. 
Teilweise werden sogar Feuerwehrgebüh-
ren im Kreis abgestimmt, so dass sich 
mitunter in einem gesamten Kreisgebiet 
einheitliche Feuerwehrgebühren finden.  
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All das entspricht nicht der aktuellen 
Rechtslage. Das Kommunalabgabenge-
setz fordert hierzu eine Kalkulation der 
Leistungen nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen für Kostenrechnungen. Ganz 
allgemein gilt sowohl ein Gewinnerzie-
lungsverbot als auch ein Kostende-
ckungsgebot.  

Um das „Kostendeckungsgebot“ rankte 
lange ein grundlegender Richtungsstreit 
im Abgabenrecht, der für zusätzliche Ver-
unsicherung in den Kommunalverwaltun-
gen sorgte. Nach § 26 Abs. 1 BrSchG dür-
fen für bestimmte Einsätze keine Gebüh-
ren erhoben und die Vorhaltekosten für 
einsatzfreie Zeiten nicht in die Gebühren 
einkalkuliert werden. Eine Kostendeckung 
kann daher nur für die Zeiten der kosten-
pflichtigen Einsätze und Leistungen kalku-
liert werden. Es standen sich zwei Auffas-
sungen gegenüber:  

• Die erste Sichtweise vertritt die Auf-
fassung, dass der Kostendeckung 
dann entsprochen wird, wenn die ge-
bührenfähigen Kosten, also für Feuer-
wehrfahrzeuge, Feuerwehrhaus, Per-
sonalkosten, Materialkosten usw. 
durch die konkreten Jahreseinsatz-
stunden der jeweiligen Fahrzeuge di-
vidiert werden. Die Befolgung dieser 
Methode führte zu Stundensätzen ein-
zelner Fahrzeuge in Höhe von mehre-
ren hundert DM bzw. später Euro. Da-
ran setzten oftmals politische Diskus-
sionen an, die versuchten, ein politi-
sches und damit künstlich niedriges, 
weil subventioniertes Entgelt festzu-
setzen. 

• Der zweite Ansatz entstand zuerst in 
Nordrhein-Westfalen und wurde suk-
zessive von der Rechtsprechung der 
meisten anderen Bundesländer, da-
runter Mecklenburg-Vorpommern 
(Oberverwaltungsgericht für das Land 
M-V 1. Senat, Urteil vom 30.11.2011,  
1 L 93/08) und Schleswig-Holstein 
übernommen. Nach dem Urteil des 
OVG Münster vom 13.10.1994 – 9A 
780/93 - ist eine Auftrennung zwischen 

Vorhaltekosten und Betriebskosten 
notwendig, wonach nur die Betriebs-
kosten/variablen Kosten (also z. B. 
Benzinkosten) durch die Einsatzstun-
den eines Fahrzeugs dividiert werden 
dürfen und die anderen sogenannten 
„Vorhaltekosten“ bzw. fixe Kosten (z. 
B. das Feuerwehrhaus) durch die Jah-
resstunden dividiert und anteilig auf 
das Fahrzeug verrechnet werden 
müssen. Die Folge dieser Kalkulation: 
Die Gebühr bewegt sich in der Regel 
in geringen Größenordnungen, weil 
selbst hohe Vorhaltekosten durch den 
großen Divisor (8.760 Jahresstunden) 
stark relativiert werden. Es ergibt sich 
eine erhebliche Deckungslücke für den 
kommunalen Haushalt.  

 

Die zweite Sichtweise sorgte schon für so 
manche Sorgenfalte bei den zuständigen 
Sachbearbeitern in den Kommunalverwal-
tungen. So ist bei vielen Feuerwehrgebüh-
rensatzungen nun zweifelhaft, ob die im 
Gebührentarif zur Gebührensatzung auf-
geführten Abgabensätze auf einer dem 
geltenden BrSchG und KAG M-V entspre-
chenden Kalkulation beruhen. Damit steht 
immer die Wirksamkeit der gesamten Re-
gelung in Zweifel. Da die zu erzielenden 
Einnahmen bei einer Neukalkulation au-
ßerdem gering bleiben und nur ein gerin-
ger Kostendeckungsgrad erzielbar ist, 
wird sich mancher Verwaltungschef oder 
Amtsleiter die Frage nach dem Nutzen der 
weiteren Aufrechterhaltung solch einer 
Gebühr stellen. Denn die Verwaltungskos-
ten für die Erstellung von Bescheiden, 
über die fortzuschreibende Kalkulation bis 
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hin zur Bearbeitung von Widersprüchen, 
sorgen für einen erheblichen Aufwand, 
der sich zumindest pekuniär nicht im glei-
chen Maße widerspiegelt. Vielerorts wird 
wegen dieser Bedenken schon ganz auf 
die Gebührensatzung verzichtet. Das 
kann nicht die Lösung sein. 

Die negative Einschätzung relativiert sich 
etwas, wenn man die eingangs genannten 
Anwendungsmängel bedenkt. Die einzel-
ne Höhe der Gebühr mag in dem einen 
oder anderen Fall sinken, doch bieten sich 
über die Anpassung der Satzung Ein-
flussmöglichkeiten, die eine extensivere 
Anwendung ermöglichen und dadurch 
mögliche Einnahmeverluste zumindest 
ausgleichen können.  

 

Der ordnungswahrende Aspekt einer 
rechtssicheren Satzung sollte ebenso 
nicht unterschätzt werden. Viele Feuer-
wehren kennen die Problematik häufiger 
Fehlalarme, die meist vermeidbar sind. 
Auch in solchen Fällen kann mittels einer 
Pauschale, die einem mittleren Einsatzfall 
entspricht, ein Gebührenbescheid erge-
hen und so dem Verursacher einen Anreiz 
geben, zukünftig bessere Vorsorge zu 
treffen, damit vermeidbare Einsätze ver-
hindert werden.  

Eine aktuelle Kalkulation ist deshalb nicht 
nur ein notwendiges Übel, sondern bietet 
auch Chancen für die örtliche Ordnungs-
politik. Da die zuständigen Mitarbeiter nur 

selten mit Fragen der Gebührenkalkulati-
on in Kontakt kommen und sich durch die 
hohe Regelungstiefe eine gewisse Kom-
plexität entwickelt hat, bietet die KUBUS 
GmbH hierzu ab Januar 2013 ein 2-
tägiges Seminar für die Feuerwehrgebüh-
renkalkulation an, in der gemeinsam, un-
ter fachlicher Anleitung, die örtlichen Ge-
bührensätze ihrer Feuerwehr(en) ermittelt 
werden. Interessenten können sich bei 
Herrn Freyer unter 0385 3031 260 zum 
Ablauf und den Zielen des Seminars in-
formieren. Ein Spezialseminar bietet den 
Teilnehmern eine kostengünstige Mög-
lichkeit für die Kalkulation von Gebühren 
für Feuerwehreinsätze und für den fachli-
chen Austausch mit anderen Bearbeitern. 
Wenn Sie die Feuerwehrgebührenkalkula-
tion „im Alleingang“ vornehmen wollen, 
können Sie auf unserer Homepage zu-
sätzliche Materialien von unseren eigenen 
Feuerwehrgebührenprojekten2 abrufen, 
die Ihnen bei der Erstellung Ihrer Kalkula-
tion eine erste Orientierungshilfe bieten. 

 

1 Bei Gebühren handelt es sich wie bei 
den Beiträgen um Entgeltabgaben, die der 
Vorteilsausgleichung dienen. Gebühren 
sind nach der in § 6 Abs. 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes M-V enthaltenen 
Definition Geldleistungen, die als Gegen-
leistung für eine besondere Leistung oder 
für die Inanspruchnahme öffentlicher Ein-
richtungen und Anlagen (Benutzungsge-
bühren) erhoben werden. 

 
2 Es sei hier darauf verwiesen, dass es 
sich bei dem Artikel um keinen Beitrag der 
SGK handelt. Er dehnt lediglich der Infor-
mation. 
 

Quelle: Spektrum 4/2012, S. 3f. 
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Termine 

 
Folgende Seminartermine unseres Veranstaltungskalenders stehen bereits fest: 
 
8./9. März 2013 Seminar zum Thema Haushalt in Parchim 
  
22. März 2013 SGK-Mitglieder-Fachkonferenz in Kuhs 
  
5./6. April Seminar zum Thema Haushalt für den Bereich Landkreis Rostock 
  
12./13. April Seminar zum Thema Haushalt für den Bereich Mecklenburgische 

Seenplatte 
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Über den Tellerrand geschaut I 
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Quelle: Kommune 21, 11/2012, S. 44f. 
 
 
 

Impressum 
 

Der Info-Dienst wird herausgegeben von der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik in Mecklenburg-Vorpommern e. V. (SGK). 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der jeweiligen Verfasser wieder, 
die sich nicht unbedingt mit der Position der SGK M-V decken muss. 

Der Nachdruck ist gegen Quellenangabe und Belegexemplar gern gestattet. 
Redaktionsanschrift: 

SGK M-V, Wismarsche Str. 152, 19053 Schwerin, Tel.: 0385 55572850 
E-Mail: sgk@kommunales.com 

V. i. S. d. P.: Dr. Martin Handschuck 
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Schwerin:  Öko-Strom lässt die Kassen klingeln 
 

Klimaschutz groß geschrieben: Auf sieben kommunalen Gebäuden haben die Stadtwerke 
bereits Solardächer errichtet. Rund 7000 Quadratmeter Photovoltaik-Fläche sorgt so für 
ökologischen Sonnenstrom. Vom Kraftwerk in (Schwerin-)Süd, vom Hauptsitz der Stadt-
werke in (Schwerin-)Krebsförden, vom Haus der Begegnung, dem Belasso-Sportpark, von 
der Hauptfeuerwache, vom Dach des mecklenburgischen Förderzentrums für Körperbehin-
derte und vom Verwaltungsgebäude des Nahverkehrs fließt bereits Sonnenstrom ins 
Schweriner Netz. Und die Energiegewinnung soll weiter ausgebaut werden. 

"Wir planen eine Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem bereits rekultivierten Areal der 
ehemaligen Deponie in Stralendorf und wollen eine weitere Anlage auf dem ehemaligen 
Wasserwerksgelände in Gosewinkel errichten", sagt Rainer Beneke, Geschäftsführer der 
im vergangenen Jahr gegründeten Stadtwerke-Tochter Gesellschaft für erneuerbare Ener-
gien Schwerin. Vorgesehen sei auch die Nutzung weiterer Dächer von städtischen Einrich-
tungen für den Bau mehrerer Photovoltaik-Dachanlagen. "So wollen wir auch einen aktiven 
Beitrag zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Energiegewinnung leisten." 

Dafür brauchen die Stadtwerke Geld. Eine Kreditfinanzierung sollte es nicht sein und auch 
die Gründung einer Genossenschaft, wie es die WEMAG gemacht hat, war nicht die bevor-
zugte Variante, erklärt Stadtwerke-Chef Dr. Josef Wolf. "Wir wollen allen Stadtwerke-
Kunden die Möglichkeit bieten, ihr Geld gewinnbringend in ökologisch sinnvolle Energiepro-
jekte anzulegen. Eine Investition in die Region Schwerin, denn damit werden Arbeitsplätze 
neu geschaffen und gesichert, was zur Stärkung der Wirtschaftskraft beiträgt", so Wolf.  

Dafür hat die Gesellschaft für erneuerbare Energien im vergangenen Monat einen Bürger-
fonds aufgelegt. Der Stadtwerke-Kunde kann so eine Bürgeranleihe in Form einer Schuld-
verschreibung erwerben. Die Anteile werden zu Festbeträgen von je 500 bis maximal 
20.000 Euro angeboten. Die Laufzeit beträgt neun Jahre und zehn Monate, eine Kündigung 
ist frühestens nach fünf Jahren, danach jährlich möglich. Versprochen wird ein fester Jah-
reszinssatz von 3,5 Prozent über die gesamte Laufzeit. Der Bürgerfonds Schwerin ist un-
abhängig von Zinssätzen, Börsen-, Rohstoff- und Zertifikatskursen, als Garant stehen die 
Stadtwerke dahinter - und damit die Stadt Schwerin.  

"Wir haben bereits Anleihen in Höhe von knapp einer halben Million Euro vergeben", sagt 
Wolf. Gedeckelt ist der Fonds bei 1,5 Millionen Euro. Solche Bürgeranleihen sind nicht neu. 
Deutschlandweit bieten sie zahlreiche Energieversorger an. "Sie sollten aber in der persön-
lichen Vermögensanlage immer nur ein Mosaikbaustein sein", sagt Axel Drückler von der 
Verbraucherzentrale. Denn ein Risiko bestehe auch beim Bürgerfonds Schwerin. Vertrag-
lich sei zwar zugesichert, dass die Stadtwerke bei Bonitätsproblemen der Gesellschaft für 
erneuerbare Energien einspringen, "gilt das aber auch für die gesamte Laufzeit des Bürger-
fonds?", fragt Drückler. Aber: Der garantierte Zinssatz sei "nicht schlecht".  

 
Quelle: SVZ vom 6. Februar 2013, Online-Ausgabe 
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Über den Tellerrand geschaut II 
 

 
Quelle: DEMO, Sonderausgabe IT, 2012, S. 6 
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Quelle: DEMO 11-12/2012, S. 31 
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Aus der Rechtsprechung 
 

Kommunalverfassungsbeschwerde gegen die Altfehlbetr agsumlage 
ist unzulässig 

 
Das Landesverfassungsgericht Mecklen-
burg-Vorpommern hat in seinem Urteil 
vom 20. Dezember 2012 die Beschwerde 
der kreisangehörigen Stadt Parchim ge-
gen die sogenannte „Altfehlbetragsumla-
ge“ als unzulässig zurückgewiesen. 
 
Nach § 25 Satz 2 bis 5 des Landkreisneu-
ordnungsgesetzes (LNOG M-V) sollen die 
neu gebildeten Landkreise eine Altfehlbe-
tragsumlage von den Gemeinden der bis-
herigen Landkreise erheben können, de-
nen bis zur Kreisstrukturreform ein voll-
ständiger Ausgleich der Haushalte nicht 
gelungen war. Die Umlage soll dem Ab-
bau der durch den neuen Kreis übernom-
menen Schulden dienen, soweit hierfür 
die Anschubfinanzierung, Strukturbeihilfen 
und eigene Einnahmen nicht eingesetzt 
werden. 
 
Die Stadt Parchim sah dabei ihr Recht auf 
Selbstverwaltung (Art. 72 bis 75 der Lan-
desverfassung) verletzt, einer Auffassung, 
der das Gericht nicht folgte. Auch eine 
Verletzung des Konnexitätsprinzips       
(Art 72 Abs. 3) läge nicht vor, da es sich 
bei den „Altfehlbeträgen“ schon in ihrer 
Begrifflichkeit um keine neu auferlegte 
finanzielle Verpflichtung für die Gemein-
den handeln würde. 
 
Darüber hinaus befanden die Richter, 
dass keine erforderliche unmittelbare Be-
troffenheit in den eigenen Rechten vor-
liegt, weil tatsächliche Belastungen mit 
finanziellen Verpflichtungen erst durch 
eine Heranziehung zur Altfehlbetragsum-
lage eintreten können. Die Handlungsan-
weisung richtet sich allein an die neuen 
Kreise. Als bindend sah das Gericht die 
Formulierung an, dass nur eine „ange-
messene“ Umlage erhoben werden dürfe. 
Die Regelung würde zudem nicht vor-
schreiben, ob überhaupt für die potenziell 

betroffenen Kommunen eine finanzielle 
Verpflichtung entsteht und - wenn ja - auf 
welche Höhe sie sich dann belaufen wird. 
Eine Einschätzung, die nach Meinung von 
Klaus-Michael Glaser gerade für Parchim 
nicht zutreffend ist, da die Höhe der Be-
lastungen für den Landkreis Ludwigslust-
Parchim schon für die nächsten Jahre 
feststeht. 
 
Der Urteilsspruch lässt auch etliche Fra-
gen offen. So ist weiter ungeklärt, ob die 
neuen Landkreise für die Schuldentilgung 
einen Teil ihrer Mitglieder besonders be-
lasten dürfen. Weiterhin ist unbeantwortet, 
inwieweit es überhaupt verfassungskon-
form ist, Schulden der eigenständigen 
kommunalen Ebene des Landkreises auf 
die Ebene der Gemeinden zu übertragen. 
Ebenso fehlt eine rechtliche Zuordnung 
der Fehlbeträge der Gemeinden. Die 
Haushaltslage und bestehende Gesetzes-
lage wird die neuen Landkreise dazu 
zwingen, eine Umlage zu erheben.  
Danach ist zu befürchten, dass die be-
troffenen Gemeinden jedes Jahr aufs 
Neue die jeweiligen Bescheide des Land-
kreises anfechten werden, wie es ihnen 
auch im vorliegenden Urteil angeraten 
wird. Ein endloser juristischer Streit mit 
unabsehbaren (finanziellen) Auswirkun-
gen ist die Folge. 
 
Bemerkenswert ist auch die Empfehlung 
des Gerichts, eine Verfassungsbeschwer-
de vor dem Bundesverfassungsgericht 
gegen die entsprechende kreisliche Sat-
zung einzulegen.  
 

Dr. Martin Handschuck 
 
Zum Urteilstext und den Ausführungen 
von Klaus-Michael Glaser siehe Der 
Überblick Nr. 1/2013, S. 17ff. 
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Wahlempfehlung auf privater Homepage ist kein Verst oß 
gegen die Neutralitätspflicht  

 
Mit seinem Beschluss vom 17. September 
2012 (2L 250/11) hat das Oberverwal-
tungsgericht Greifswald ein Urteil des 
Verwaltungsgerichts Schwerin aus dem 
Sommer 2011 bestätigt, wonach die 
Wahlempfehlung des Landrates von Lud-
wigslust-Parchim auf seiner privaten 
Homepage zur Bürgermeisterwahl in 
Ludwigslust keinesfalls ein Verstoß gegen 
dessen Neutralitätspflicht gewesen ist. 
 

 
 

Bei der Vorbereitung der Wahl oder bei 
der Wahlhandlung sind keine Unregelmä-
ßigkeiten vorgekommen, die das Wahler-
gebnis oder die Verteilung der Sitze aus 
den Wahlvorschlägen im Einzelfall beein-
flusst haben (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 KWG M-
V). Unregelmäßigkeiten, nach denen die 
Wahl für ungültig zu erklären wäre, sind in 
der veröffentlichten Wahlempfehlung nicht 
erkennbar. Ebenso hat keine mögliche 
Wahlbeeinflussung in dem von den Klä-
gern gesehenen Sinne vorgelegen. 
 
Das Gericht hatte keine ernstlichen Zwei-
fel an der Richtigkeit der angefochtenen 
Entscheidung und ließ deshalb ein Beru-
fungsverfahren gar nicht erst zu. 
 

Dr. Martin Handschuck 
 

 
_____________________________________________________________ 
 
 

Verwaltungsgericht Dresden stärkt Kreistagsfraktion en 
 
Das Verwaltungsgericht Dresden hat einer Klage gegen eine pauschale Kürzung der Zu-
wendungen für Kreistagsfraktionen um 20 Prozent entsprochen und den zugrunde liegen-
den Kreistagsbeschluss für rechtswidrig erklärt.  
Der Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hatte auf Antrag der Fraktionen von CDU, 
FDP und Freien Wählern die Kürzung der Fraktionszuweisungen beschlossen, die Fraktion 
der SPD hatte dagegen geklagt. 
In der Begründung des Gerichts hieß es, die Kürzung der Mittel verstoße gegen den 
Gleichheitsgrundsatz. Außerdem setze die Personalausstattung der Fraktionen eine finan-
zielle Mindestausstattung voraus. Dies sei vom Kreistag nicht berücksichtigt worden und 
verstoße daher gegen Art. 3I GG, Art. 18 SächsVerf. Das Gericht bezog sich auf eine Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das sich in seiner Entscheidung den Vortrag 
der Parteien des dortigen Verfahrens zu eigen gemacht hatte. Die Aufgaben einer jeden 
Fraktionsgeschäftsstelle seien – unabhängig von der Größe einer Fraktion – zu 75 % iden-
tisch. 
Rechtsmittel gegen das Urteil sind zulässig. 
 

M. T. 



INFO-DIENST Nr. 87/Februar 2013                                                      Seite 19 

 

Winterdienst:  
Verantwortlichkeit für ordnungsgemäße Reinigung ble ibt beim Anlieger 

  
Der Winterdienst kann auf die Grundstücksei-
gentümer übertragen werden. Dieser kann 
dafür verantwortlich gemacht werden, dass 
die Reinigung ordnungsgemäß erfolgt. Eine 
vertragliche Übertragung der Reinigungs-
pflicht kann sich nur auf die Durchführung der 
Reinigung beziehen. Die Verantwortung für 
die ordnungsgemäße Durchführung bleibt 
beim Grundstückseigentümer.  
 
Das Berliner Straßenreinigungsgesetz wurde 
vor dem Hintergrund des sehr strengen Win-
ters 2009/2010 verschärft, weil es in zahlrei-
chen Fällen zu Vereisungen gekommen war, 
obwohl Reinigungsfirmen mit der Schneeräu-
mung beauftragt waren. Das Land Berlin hat 
daraufhin das Straßenreinigungsgesetz so 
geändert, dass den Anliegern der öffentlichen 
Straßen die Reinigung der Gehwege ein-
schließlich der Schneeräumung übertragen 
wurde. 
 

 
 
Vor der Änderung bestand die Möglichkeit, 
einen Dritten zur Durchführung des Winter-
dienstes zu beauftragen und dabei die öffent-
lich-rechtliche Verantwortlichkeit für die ord-
nungsmäßige Reinigung einzuschließen. Die 
Neuregelung vom 18.11.2010 bestimmt in § 6 
Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz nun, dass die 
zum Winterdienst verpflichteten Anlieger 
durch privatrechtliche Vereinbarungen Dritte 
mit der Durchführung des Winterdienstes be-
auftragen können. Die Anlieger behalten auch 
in diesen Fällen jedoch ihre Verantwortlichkeit 

für die ordnungsgemäße Durchführung des 
Winterdienstes. 
 
Ein Anlieger hatte hiergegen beim Verfas-
sungsgerichtshof des Landes Berlin geklagt. 
Weil er sich in einer dauerhaften Verpflichtung 
zur Anwesenheit während des Winters sah, 
rügte er eine Einschränkung seiner Reisefrei-
heit.  
 
Der Verfassungsgerichtshof hat nun entschie-
den (Az: VerfGH 8/11), dass die Berliner Re-
gelung verfassungsgemäß ist. Er hat klarge-
stellt, dass es für Anlieger, die die Durchfüh-
rung der Reinigung übertragen haben, aus-
reicht, wenn diese eine sorgfältige Auswahl 
des Dienstleisters treffen und die Arbeiten 
stichprobenartig überwachen. 
 
Es bestehe weder die Pflicht, die Reinigungs-
arbeiten persönlich vorzunehmen, noch sei 
die Überwachung persönlich zu erfüllen. Die-
se könne an einen zuverlässigen Dritten (z. B. 
Nachbarn oder Hausmeister) übertragen wer-
den. Es müsse genügen, wenn der Anlieger 
alles ihm im Einzelfall billigerweise Zumutbare 
getan und veranlasst habe, um einen ord-
nungsgemäßen Winterdienst durch von ihm 
sorgfältig ausgewählte und angemessen 
überwachte Dritte sicherzustellen. 
 
In dieser Interpretation, die das Abgeordne-
tenhaus und der Senat von Berlin in Stellung-
nahmen gegenüber dem Verfassungsge-
richtshof bestätigt haben, sei die Neuregelung 
verfassungsgemäß. 
 
Einschätzung 
Die Klarstellung, dass mit einer Übertragung 
der Reinigungspflichten nicht auch die Ver-
antwortung zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Aufgabe übertragen werden kann, ist aus 
kommunaler Sicht zu begrüßen, weil damit 
unklare Zuständigkeiten vermieden werden. 
 

Quelle: Der Überblick Nr. 1/2013, S. 12f. 
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Gemeinde haftet für Gehweg 
 

Wer auf einem öffentlichen Weg stürzt, 
kann Schadenersatz geltend machen. 
Das gilt vor allem dann, wenn sich der 
Gehweg "in einem quasi vor sich selbst 
warnenden Zustand befindet", entscheidet 
der Bundesgerichtshof.  
 
Eine Gemeinde haftet grundsätzlich für 
einen seit Jahren unebenen und desola-
ten Gehweg. Das hat der Bundesge-
richtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. 
Kommt ein Passant zu Fall, muss die 
Kommune daher auch dann Schadener-
satz leisten, wenn die Unebenheiten deut-
lich zu erkennen waren. 
 
Der BGH gab mit seinem Urteil der Scha-
denersatzklage einer Passantin statt. Die 
Seniorin war auf einem seit Jahren un-
ebenen Gehweg in Berlin-Pankow ge-
stürzt. Die Seniorin verunglückte am Vor-
mittag auf einem von ihr seit etlichen Jah-
ren benutzten Überweg des Mittelstrei-
fens. Dieser vor dem 3. Oktober 1990 an-
gelegte Weg bestand am Tage des Stur-
zes wie schon in den Jahren zuvor aus 
stark verwitterten und keine ebene Fläche 
mehr aufweisenden Betonplatten. 
 
Die letzte turnusmäßige Begehung durch 
einen Mitarbeiter des Bezirksamts des 
Beklagten hatte am 4. September 2009 
stattgefunden. Am Unfalltag blieb die Klä-
gerin, die festes Schuhwerk trug, mit ei-
nem Fuß in einem etwa 2 bis 2,5 Zentime-
ter tiefen Loch hängen und fiel zu Boden, 
wobei sie sich schwere Verletzungen im 
Gesicht, Prellungen im Arm- und Brustbe-
reich sowie eine Verstauchung des rech-
ten Handgelenks zuzog. Die Kommune 
hatte zwar eingeräumt, dass der gesamte 

Gehweg schadhaft sei. Die Frau hätte 
aber auf eine Grünfläche ausweichen 
können. 
 
Der BGH ließ diese Argumentation nicht 
gelten. Die Kommune habe vielmehr ihre 
Verkehrssicherungspflicht nachhaltig ver-
letzt, weil sie trotz der bekannten Mängel 
über Jahre untätig geblieben sei. Daher 
sei sie auch in vollem Umfang schadener-
satzpflichtig, urteilten die Bundesrichter. 
 
Nach Auffassung des BGH ist das schä-
digende Ereignis Folge einer von dem 
Beklagten zu vertretenden Verletzung der 
im Land Berlin hoheitlich ausgestalteten 
Straßenverkehrssicherungspflicht. 
 

 
 
Der streitgegenständliche Überweg habe 
sich ausweislich der vorgelegten Lichtbil-
der insgesamt in einem desolaten Zu-
stand befunden, der unstreitig so auch 
bereits seit Jahren bestanden habe. Der 
Beklagte könne sich nicht darauf berufen, 
seine jahrelange Untätigkeit stelle deshalb 
keine Pflichtverletzung dar, weil die Ge-
fahrenlage so gravierend sei, dass diese 
von einem durchschnittlich sorgfältigen 
Fußgänger bereits bei flüchtigem Hinse-
hen ohne Weiteres bemerkt werden. 
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